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wir alle haben schon gestaunt, was für grosse
Beträge Ende WK als Unterkunftsentschädi-
gung den Logisgebern, meist Gemeinden,
überwiesen werden. Ziehen wir davon aller-
dings die Zimmerentschädigung für die Offi-
ziers- und Unteroffiziersunterkunft ab, so re-
duziert sich dieser Betrag um viele hundert
Franken.
Wir sind der Frage nachgegangen, was eine
Gemeindeunterkunft kostet. Von einem Orts-
Quartiermeister, zugleich Fourier, erhielten
wir konkrete Angaben über Erstellungsko-
sten, Zinsbelastung und den (fetten Gewinn)
durch einige miliärische Belegungen. Könnte
die Gemeinde dank eines regionalen Sport-
Zentrums in der Nähe nicht profitieren von
Einquartierungen anderer Art, müsste sie sehr
wohl ein jährliches Defizit in Kauf nehmen. Pi-
kantes Detail: Pro Belegungstag militärischer
Art bezahlt der Bund in diesem Fall Fr. 2.60,
eine Jugendgruppe mit beschränkten finan-
ziehen Mitteln Fr. 6.- und der Zivilschutz so-
gar Fr. 6.60.
Prekär wird die Situation dann, wenn die Bele-

gungen durchs Militär nur einige Tage dauern.
Der Aufwand für Übergabe, bzw. Übernahme,
für Reinigung und Instruktion ist möglicher-
weise gleich gross wie bei einer dreiwöchigen
Belegung. Die Bezahlung nach Tagen aber
berücksichtigt diesen Umstand nicht. Einzig
bei der Hotelunterkunft wird für eine kurzfri-
stige Benützung ein Zuschlag von 25% be-
zahlt.
DerGoodwill gegenüber dem Militär kann mit
einer fairen Entschädigung stehen oder fallen
- heute mehr denn je. Deshalb wäre es in der
heutigen Zeit besonders nötig, kurzfristige
Belegungen den Logisgebern besser zu ent-
schädigen, beispielsweise auch durch den
25%igen Zuschlag analog der Zimmerent-
Schädigung. Hannes Stricker
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